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Klarstellungs- und Abrundungssatzung 
für den Ortsteil Malliß entlang der Ludwigsluster Straße  

 
Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange und nach öffentlicher Auslegung 
  

Stand: Gemeindevertretersitzung am …………………………….. 

1.    Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Das Vorhaben entspricht den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP und 4.1 (2) Z RREP WM 
zum Vorrang der Innenentwicklung. 
Im weiteren Verfahren wird die konkrete Anzahl  der geplanten Wohneinheiten ergänzt. 
Das Plangebiet befindet sich im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und Tourismus, sowie 
in unmittelbarer Nähe zu einem Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung. Die entsprechen-
den Programmsätze werden bei den weiterführenden Planungen beachtet. 
Der Hinweis zur Prüfung durch die zuständige Genehmigungsbehörde wird beachtet. 
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2.    Landkreis Ludwigslust 

2.1  FD 33 - Bürgerservice / Straßenverkehr 

Keine Bedenken. 

2.2  FD 38 - Brand- und Katstrophenschutz 

Keine Bedenken. 

2.2  FD 53 - Gesundheit 

Die Betrachtungen und Untersuchungen zu erforderlichen Schallschutzmaßnah-
men werden im Zuge der jeweiligen konkreten Bauvorhaben durchgeführt. Die 
Einhaltung des Schallschutzes ist in dem jeweiligen Verfahren nachzuweisen. 
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2.4  FD 60 - Regionalmanagement und Europa 

Keine Anregungen und Bedenken. 

2.5  FD 62 - Vermessung und Geoinformation 

Keine Einwände. 

2.6  FD 63 - Bauordnung 

Denkmalschutz 
Die Baudenkmale Gutshaus (Flurstück 57/28) und Bauernhaus (hier muss es rich-
tig Heißen Flurstück 108/1) werden durch ein gesondertes Piktogramm in den 
Planteil A aufgenommen. Das Baudenkmal „Fritz- Reuter- Krug“ (Flurstück 128/6) 
ist abgerissen und im Planteil auch so gekennzeichnet. 
Die Baufläche südlich des Baudenkmals „Gutshaus“ wird durch eine festgesetzte 
Grünfläche von diesem räumlich abgegrenzt. 
Die Betrachtungen und Untersuchungen zum erforderlichen Umgebungsschutz 
von Baudenkmalen werden im Zuge der jeweiligen konkreten Bauvorhaben durch-
geführt. 

Bodendenkmalschutz 
Der Hinweis aus bodendenkmalpflegerischem Aspekt wird bei der weiterführenden 
Planung und bei der Bauausführung beachtet. 
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Bauleitplanung 

Die Satzung wird entsprechend der vorliegenden Stellungnahme mit Anregungen 
zur weiteren Bearbeitung überarbeitet. Es werden die gemäß Baugesetzbuch ge-
setzlichen Zulässigkeiten zu beachten. 

Die ausgewiesenen Flächenausweisungen werden hinsichtlich der Planzeichen-
legende überprüft, ergänzt und berichtigt. 

Das Verfahren der Aufstellung der Satzung gemäß § 34 BauGB wird unter Einhal-
tung der o.g. Hinweise zur Rechtseindeutigkeit wiederholt. 
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Straßen und Tiefbau 

Keine Einwände oder  Bedenken 

2.8  FD 67 - Immissionsschutz 

Die Auflagen des Immissionsschutzes unter Nr. 1 - 7 werden im Zuge der weiter-
führenden Planung bzw. der jeweiligen konkreten Bauvorhaben beachtet. Ebenso 
die Hinweise unter Nr. 1 bis 4. 
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2.8  FD 68 – Natur, Wasser, Boden 

Naturschutz 
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Eingriffsregelung 

Die Unterlagen werden im Zusammenhang mit der Artenschutzrechtliche Begut-
achtung hinsichtlich geschützter Flächen und Punkte überarbeitet und erneut zur 
Stellungnahme vorgelegt. 

Artenschutz 

Eine Artenschutzrechtliche Begutachtung hinsichtlich der Vorkommen von gesetz-
lich geschützten Arten, eventueller Auswirkungen und erforderlich werdender 
Maßnahmen werden durch einen Fachplaner durchgeführt und der unteren Natur-
schutzbehörde dargelegt. 
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Wasser- und Bodenschutz 

Gewässer II. Ordnung 

Die Auflagen werden im Zuge der weiterführenden Planung und  bei der Bau-
durchführung für das jeweilige konkrete Bauvorhaben beachtet  und eingehalten. 
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Abwasser 

Die Hinweise werden im Zuge der weiterführenden Planung und  bei der Baudurch-
führung für das jeweilige konkrete Bauvorhaben beachtet  und eingehalten. 

2.9  FD 70 – Abfallwirtschaft 

Keine Einwände 
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3.    Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg  

Das StALU hat keine Stellungnahme abgegeben. 
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4.    Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Gibt keine Stellungnahme ab. Das LUNG wird am weiteren Verfahren nicht mehr 
beteiligt. 
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5.   Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg- Vorpommern 

Anregungen und Bedenken werden nicht vorgebracht. Das Merkblatt über die Be-
deutung und Erhaltung der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- 
und Schwerenetze wird bei weiterführenden Planungen und bei der Bauausfüh-
rung beachtet. 
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6.    Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg- Vorpommern 

Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg- Vorpommern hat kei-
ne Stellungnahme abgegeben. 
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7.   50 Hertz 

Keine Anlagen vorhanden. Keine Planungen vorgesehen. Keine Einwände. 



- 17 - 
 

8.   Leitungsbetreiber über BIL 

Die Leitungsbetreiber über BIL haben keine Stellungnahmen abgegeben. 
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9.   WEMAG AG 

Die Hinweise der Stellungnahme und die „Schutzanweisung von Versorgungslei-
tungen und –anlagen“ werden bei weiterführenden Planungen und der Bauausfüh-
rung beachtet. 



- 19 - 
 

10.    WEMACOM Telekommunikation GmbH 

Keine Versorgungsanlagen vorhanden. Keine Einwände. 
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11.   HanseWerk AG 

Versorgungsanlagen sind vorhanden. Die Hinweise der Stellungnahme und das 
Merkblatt „Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ werden bei weiter-
führenden Planungen und der Bauausführung beachtet. 
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12.    Deutsche Telekom GmbH 

Keine grundsätzlichen Einwände oder Bedenken. Die Hinweise der Stellungnahme 
werden bei weiterführenden Planungen und bei der Bauausführung beachtet. 



- 23 - 
 

 



- 24 - 
 

13.    Vodafone GmbH/ Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Die Vodafone GmbH/ Vodafone Kabel Deutschland GmbH hat keine Stellungnah-
men abgegeben. 
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14.   Zweckverband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Ludwigslust 

Keine weiteren Hinweise und Ergänzungen. Der Hinweise zur gesonderten An-
tragsstellung wird bei weiterführenden Planungen und bei der Bauausführung be-
achtet. 
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15.    Bergamt Stralsund 

Keine weiteren Einwände und ergänzenden Anregungen. Die Hinweise werden 
bei weiterführenden Planungen und bei der Bauausführung beachtet.  
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13.    Straßenbauamt Schwerin 

Das Straßenbauamt Schwerin hat keine Stellungnahme abgegeben. 
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13.   Landesforst M- V, Forstamt Kaliß 

Die Hinweise und Anregungen der Stellungnahme werden bei weiterführenden 
Planungen und bei der Bauausführung beachtet. Die baulichen Anlagen sind in 
einem Abstand von 30 m zum Wald zu errichten. Über die Zulassung von Aus-
nahmen entscheidet entsprechend der Waldabstandsverordnung – WAbstVO 
M-V die Forstbehörde. Unterschreitungen für Anlagen, die Wohnzwecken oder 
dem vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen sind nicht zulässig. 
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13.   Wasser- und Bodenverband "Untere Elde" 

Der Wasser- und Bodenverband „Untere Elde“ hat keine Stellungnahme ab-
gegeben. 
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13.   Bundeswehr 

Keine Einwände. Eine weitere Beteiligung im Verfahren ist nicht erforderlich. 
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20.   Gemeinde Malk Göhren 

Keine Bedenken, Anregungen und Hinweise. 
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21.   Gemeinde Grebs- Niendorf 

Keine Bedenken, Anregungen und Hinweise. 



- 38 - 
 

23.   Gemeinde Neu Kaliß 

Keine Bedenken, Anregungen und Hinweise. 
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24.   Gemeinde Karenz 

Keine Bedenken, Anregungen und Hinweise. 
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25.   Auslegung vom 13.07.2020 bis 21.08.2020 

Keine Anregungen, Bedenken und Hinweise der Öffentlichkeit. 
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26.   Die Gemeinde Malliß beschließt: 

Die Flurstücke 69/, 69/6, 69/7, 69/8 und 70/12 werden als Ergänzungsflächen aus 
der Satzung heraus genommen. 

 


